
A41 Änderung von § 4 Abs. 2, GO

Gremium: Strukturkommission
Beschlussdatum: 12.03.2026
Tagesordnungspunkt: 7.2. Geschäftsordnung

Antragstext

Bisher: 

Anträge sind spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Kreisvorstand 
schriftlich einzureichen. Später gestellte Anträge können nur mit der Zustimmung 
der Mitgliederversammlung behandelt werden.

Änderungsvorschlag: 

Anträge sind spätestens 5 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Kreisvorstand 
in Textform einzureichen, vorzugsweise über das Portal "Antragsgrün". Später 
gestellte Anträge können nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung behandelt 
werden. Sofern dem Kreisvorstand bei Versand der Einladung Anträge bereits 
vorliegen, sind diese den Mitgliedern in geeigneter Form bereitzustellen.

Begründung

Die Ladungsfrist zur MV beträgt 10 Tage, sodass die Möglichkeit bestehen soll, Anträge als Reaktion auf
die Einladung fristgerecht stellen zu können und die Mitglieder ausreichend Zeit haben, die Anträge zur
Kenntnis zu nehmen. Diese zweite Ergänzung stellt sicher, dass alle Anträge sobald möglich den
Mitgliedern zur Vorbereitung auf die Versammlung zugänglich gemacht werden.
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